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(57) Zusammenfassung: Es wird Verfahren zum Betreiben
eines Kraftfahrzeugs (1) unter Verwendung eines Fahreras-
sistenzsystems (2) offenbart, welches die folgenden Schritte
umfasst: für mindestens eine Fahrerassistenzsystem-Funk-
tion wird mindestens ein auf die Fahrzeugumgebung bezo-
genes Kriterium für eine Adaption der Fahrerassistenzsys-
tem-Funktion festgelegt (5), eine Anzahl an Merkmalen der
Umgebung des Fahrzeugs wird detektiert (6), eine Wahr-
scheinlichkeit für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums
wird auf der Grundlage einer Kombination der detektierten
Merkmale abgeschätzt (7), und die Fahrerassistenzsystem-
Funktion wird auf der Grundlage der abgeschätzten Wahr-
scheinlichkeit adaptiert (8).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs unter Ver-
wendung eines Fahrerassistenzsystems. Die Erfin-
dung betrifft zudem eine Vorrichtung zur Adaption
einer Fahrerassistenzsystem-Funktion und ein Kraft-
fahrzeug.

[0002] Fahrerassistenzsysteme unterstützen den
Fahrer um den Fahrkomfort und/oder die Sicherheit
beim Fahren zu verbessern. Dabei sind die jeweili-
gen Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der
jeweiligen Fahrzeugumgebung wichtige Eingangs-
größen für einzelne zur Verfügung stehende Funk-
tionen. Beispielsweise sollte ein Fahren, bei dem
die Hände vom Lenkrad entfernt sein können, nur
dann verfügbar sein, wenn sich keine Fußgänger in
der Umgebung befinden. Weiterhin sollte das Fahr-
zeug nur dann von einem stehenden Zustand in eine
Nutzung eines Abstandsregeltempomats übergehen,
wenn die Fahrbahn vor dem Fahrzeug frei von Fuß-
gängern oder Hindernissen ist.

[0003] Prinzipiell können Reaktionen von Fahreras-
sistenzfunktionen auf Umgebungssituationen durch
ungewolltes Verhalten oder Risiken beeinflusst wer-
den. So kann beispielsweise ein Fahrzeug in einen
Fußgänger lenken, ohne dass der Fahrer hierzu An-
lass gegeben hat. In einem anderen Beispiel kann der
Abstandsregeltempomat dem anfänglichen Zielfahr-
zeug folgen, aber es erscheint ein Fußgänger auf der
vor dem Fahrzeug befindlichen Fahrbahn und wird
gefährdet.

[0004] Eine Möglichkeit um mit diesen Situationen
umzugehen, ist die Verwendung von Electronic Hori-
zon-(EH-)Informationen bzw. Informationen des elek-
tronischen Horizonts bezüglich der Umgebung. Auf
der Grundlage dieser Informationen können Annah-
men gemacht werden, die eine Verwirklichung der
genannten Risiken verringern. Beispielsweise ist die
Wahrscheinlichkeit von Fußgängern auf einer Auto-
bahn sehr gering, da Fußgänger auf einer Autobahn
grundsätzlich nicht zugelassen sind.

[0005] Elektronische Horizont-Informationen haben
allerdings konzeptionelle Nachteile. Der elektroni-
sche Horizont reagiert nicht auf kurzfristige Verände-
rungen der Umgebung, beispielsweise auf neu ent-
standene Baustellen. Weiterhin können die Qualität
und die Zuverlässigkeit von elektronischen Horizont-
Informationen sich für verschiedene Gebiete unter-
scheiden, insbesondere in den USA anders sein als
beispielsweise in China. Darüber hinaus bewirkt der
Einsatz eines elektronischen Horizont-Systems zu-
sätzliche Kosten für das Fahrerassistenzprodukt.

[0006] Es besteht daher ein Bedarf an Lösungen,
die eine Alternative zu einem elektronischen Hori-

zont-System eröffnen und die oben genannten Risi-
ken ausschließen oder zumindest verringern.

[0007] Bisher bekannte Fahrerassistenzsysteme
werden beispielsweise in US 2016/0272201 A1,
US 9,238,467, US 2016/0176397 A1, US 9,463,806
und US 2015/0344027 A1 offenbart. Dabei werden
in US 2016/0272201 A1 Umgebungsinformationen in
Echtzeit akquiriert und Einstellungen der Steuerlo-
gik des Fahrerassistenzsystems entsprechend ver-
ändert. Im Rahmen des Dokuments US 9,238,467
werden über eine Eingangsschnittstelle Daten, die ei-
nem oder mehreren Vorgängen zugeordnet sind, auf-
genommen, das damit verbundene Risiko bewertet
und entsprechende Zustandsänderungen des Fahre-
rassistenzsystems vorgenommen. In dem Dokument
US 2016/0176397 A1 wird zur Vermeidung von Ri-
siken die durch entgegenkommende Objekte entste-
hen, ein alternativer Fahrweg für das autonome Fah-
ren bestimmt, wobei ein weiterhin sicheres autono-
mes Fahren beibehalten wird. Im Rahmen des Do-
kuments US 9,463,806 werden Entscheidungssigna-
le durch Bewertungen von erfassten Sensorsignalen
generiert und im Rahmen eines autonomen Fahre-
rassistenzsystems verarbeitet. Im Rahmen des Do-
kuments US 2015/0344027 A1 ist ein Umgebungs-
beobachtungssystem zum Detektieren der Umge-
bung des Fahrbereichs implementiert. Dabei umfasst
die Umgebungsdetektionseinheit einen Radarsensor
und ein bildgebendes Gerät.

[0008] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein vorteilhaftes Verfahren
zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs unter Verwen-
dung eines Fahrerassistenzsystems zur Verfügung
zu stellen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, ei-
ne entsprechende Vorrichtung und ein entsprechend
vorteilhaftes Kraftfahrzeug zur Verfügung zu stellen.

[0009] Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren
nach Anspruch 1, eine Vorrichtung nach Anspruch 13
und ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 15 gelöst. Die
abhängigen Ansprüche enthalten weitere, vorteilhaf-
te Ausgestaltungen der Erfindung.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
treiben eines Kraftfahrzeugs unter Verwendung ei-
nes Fahrerassistenzsystems umfasst die folgenden
Schritte: Für mindestens eine Fahrerassistenzsys-
tem-Funktion wird mindestens ein auf die Fahrzeug-
umgebung bezogenes Kriterium für die Adaption (z.
B. Verfügbarkeit, Verhalten, Kalibrierung, Parametri-
sierung) der Fahrerassistenzsystem-Funktion festge-
legt. Eine Anzahl an Merkmalen der Umgebung des
Fahrzeugs wird detektiert. Eine Wahrscheinlichkeit
für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums wird
auf der Grundlage einer Kombination der detektierten
Merkmale abgeschätzt. Anschließend wird die Fahre-
rassistenzsystem-Funktion auf der Grundlage der ab-
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geschätzten Wahrscheinlichkeit adaptiert, zum Bei-
spiel die Verfügbarkeit festgelegt.

[0011] Vorzugsweise wird die Fahrerassistenzsys-
tem-Funktion adaptiert, zum Beispiel als verfügbar
festgelegt, wenn die abgeschätzte Wahrscheinlich-
keit einen Schwellenwert, zum Beispiel einen fest-
gelegten Schwellenwert, unterschreitet oder über-
schreitet. Adaptieren kann insbesondere umfassen,
dass die Fahrerassistenzsystem-Funktion als verfüg-
bar festgelegt wird und/oder kalibriert wird und/oder
konfiguriert wird, beispielsweise progressiver bzw.
sensibler konfiguriert wird, und/oder vollständig oder
teilweise deaktiviert wird.

[0012] Vorteilhafterweise umfasst das Fahrerassis-
tenzsystem mindestens einen Sensor. Mindestens
ein Merkmal der Umgebung des Kraftfahrzeugs kann
durch den mindestens einen Sensor des Fahrerassis-
tenzsystems detektiert werden. In einer vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung können ein Ultraschall-
sensor, zum Beispiel Parksensoren, und/oder ein Ra-
darsensor und/oder eine Kamera und/oder ein Lidar-
sensor und/oder ein Sonarsensor und/oder ein Mit-
tel zum Erfassen von elektronischen Horizont-Infor-
mationen (electronic horizon information) zum Detek-
tieren von Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs
verwendet werden.

[0013] Die vorliegende Erfindung beinhaltet mit an-
deren Worten einen Algorithmus zum Abschätzen
von Charakteristiken bzw. Merkmalen in der Umge-
bung des Fahrzeugs, wobei vorteilhafterweise Da-
ten verwendet werden, die durch bereits im Fahr-
zeug vorhandene Sensoren, insbesondere Kamera
und Radar, erfasst werden. Eine Auswertung oder
Einschätzung der Daten kann dann verwendet wer-
den, um die Merkmale der Fahrzeugumgebung ein-
zuschätzen oder/und um über eine Einstellung der
Fahrerassistenzsystem-Funktionen zu entscheiden,
bzw. diese einzustellen.

[0014] Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin,
dass verschiedene Merkmale verwendet werden und
eine sinnvolle Kombination von Merkmalen erfolgt,
um eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen min-
destens eines Kriteriums, zum Beispiel eines Aus-
schlusskriteriums, abzuschätzen. Dadurch wird eine
verlässlichere und realitätsnähere Abschätzung er-
möglicht als es unter Berücksichtigung nur einzel-
ner Merkmale oder Kriterien möglich wäre. Im Er-
gebnis kann also die Fahrerassistenzsystem-Funkti-
on, insbesondere ihre Verfügbarkeit und ihre Eigen-
schaften, verlässlicher an die jeweilige Fahrzeugum-
gebung angepasst werden, als dies auf der Grundla-
ge des bisherigen Standes der Technik möglich ist.

[0015] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann das mindestens eine auf die Fahrzeugum-
gebung bezogene Kriterium das Aufkommen von Ge-

genverkehr und/oder die Zulässigkeit von Fußgän-
gerverkehr auf der Fahrbahn und/oder das Vorhan-
densein von Fußgängern auf der Fahrbahn und/oder
die Zulässigkeit von Zweiradverkehr auf der Fahr-
bahn und/oder das Vorhandensein von Zweirädern
auf der Fahrbahn umfassen. Die genannten Kriterien
sind beispielhaft, weitere Kriterien sind also ebenfalls
möglich.

[0016] Im Rahmen des Kriteriums Aufkommen von
Gegenverkehr wird vorzugsweise die Wahrschein-
lichkeit von Gegenverkehr in der benachbarten Fahr-
spur, die nicht von der Fahrspur des betroffenen
Fahrzeugs separiert ist, berücksichtigt. Im Rahmen
des Kriteriums Zulässigkeit von Fußgängerverkehr
wird zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit berücksich-
tigt, dass Fußgänger am Verkehr teilnehmen, also
beispielsweise Fußgänger die Fahrbahn teilen oder
das Gebiet um die Straße bzw. Fahrbahn mitbenut-
zen. Dies kann zum Beispiel in Form eines Fuß-
wegs oder eines Fußgängerüberwegs der Fall sein.
Im Rahmen des Kriteriums Vorhandensein von Fuß-
gängern auf der Fahrbahn wird die Wahrscheinlich-
keit berücksichtigt, dass Fußgänger auf dem von dem
Fahrzeug benutzten Weg bzw. der Fahrbahn auftau-
chen. Im Rahmen des Kriteriums Zulässigkeit von
Zweiradverkehr wird die Wahrscheinlichkeit berück-
sichtigt, dass Zweiräder die von dem Fahrzeug be-
nutzte Straße bzw. Fahrbahn mit diesem teilen. Im
Rahmen des Kriteriums Vorhandensein von Zweirä-
dern auf der Fahrbahn wird die Wahrscheinlichkeit
berücksichtigt, dass Zweiräder auf der von dem Fahr-
zeug befahrenen Fahrbahn auftauchen.

[0017] Im Rahmen der Erfindung kann die Anzahl an
Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs folgende
Merkmale umfassen: eine einen Schwellenwert über-
schreitende Geschwindigkeit des Fahrzeugs und/
oder eine einen Schwellenwert überschreitende Ziel-
geschwindigkeit des Fahrzeugs und/oder Vorliegen
von mindestens einem detektierten Fußgänger und/
oder Vorliegen von mindestens einem detektierten
Fahrrad und/oder Vorliegen von mindestens einem
detektierten Motorrad und/oder Vorliegen von min-
destens einem detektierten Moped und/oder Vor-
liegen von mindestens einem detektierten Motorrol-
ler und/oder Vorliegen von detektiertem Gegenver-
kehr und/oder Vorliegen eines einen Schwellenwert
überschreitenden lateralen Abstandes zu Gegenver-
kehr und/oder Vorliegen einer strukturellen Tren-
nung zwischen Fahrbahnen und/oder Vorliegen ei-
ner Straßenkante bzw. eines Straßenrandes bzw. ei-
ner Straßenbegrenzung und/oder Vorliegen einer be-
legten benachbarten Fahrspur und/oder Vorliegen ei-
ner doppelten Fahrstreifenbegrenzung und/oder Vor-
liegen eines Autobahnstraßenschildes und/oder Vor-
liegen eines Geschwindigkeitsbegrenzungsschildes.

[0018] Prinzipiell können die genannten Merkmale
in Abhängigkeit von der betroffenen Fahrerassistenz-
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system-Funktion, die für die jeweilige Fahrzeugum-
gebung adaptiert werden soll, zum Beispiel zugelas-
sen oder ausgeschlossen oder verändert werden soll,
ausgewählt und miteinander kombiniert werden.

[0019] Bei der mindestens einen Fahrerassistenz-
system-Funktion kann es sich beispielsweise um
einen Stau-Assistenten (englisch: traffic jam assis-
tent) und/oder einen Autobahnassistenten (englisch:
highway assistant) und/oder einen Abstandsregel-
tempomat (englisch: ACC stop and go) und/oder
einen Fernlicht-Assistenten (englisch: active high
beam) handeln bzw. eine der genannten Funktionen
kann von dem erfindungsgemäßen Verfahren um-
fasst sein.

[0020] In einer weiteren Variante kann die Fahre-
rassistenzsystem-Funktion das Fahren ohne Hände
am Lenkrad erlauben (englisch: hands off driving).
Es kann also beispielsweise im Rahmen des Verfah-
rens festgelegt werden, wann bzw. in welchen Fahr-
situationen diese Funktion zur Verfügung steht oder
nicht zur Verfügung steht. Dem Fahrer kann zum
Beispiel ein Warnsignal angezeigt werden, welches
dem Fahrer das Ende der Verfügbarkeit der Funkti-
on, beispielsweise der Funktion des Fahrens ohne
Hände am Lenkrad, mitteilt. In Abhängigkeit von der
abgeschätzten Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen
mindestens eines ausgewählten Ausschlusskriteri-
ums kann beispielsweise die Zeit zwischen der An-
zeige einzelner Warnsignale verlängert werden oder
verkürzt werden.

[0021] In einer weiteren Variante kann eine Adapti-
on, zum Beispiel für eine Entscheidung über die Ver-
fügbarkeit oder Ausprägung, eines Stau-Assistenten
und/oder eines Autobahn-Assistenten bzw. der damit
verbundenen Funktionen die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten von Gegenverkehr und/oder das Auf-
treten von Fußgängern als Kriterium, insbesondere
als Bewertungskriterium, festgelegt werden. Zur Be-
stimmung der Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen
eines der genannten Kriterien oder einer Kombination
aus diesen können beispielsweise die Merkmale Vor-
liegen von mindestens einem detektierten Fußgänger
und kein Vorliegen von detektiertem Gegenverkehr
und Vorliegen eines über einem Schwellenwert lie-
genden lateralen Abstandes des Fahrzeugs zu Ge-
genverkehr und Vorliegen einer strukturellen Tren-
nung zwischen Fahrbahnen und/oder Vorliegen einer
Straßenkante bzw. eines Straßenrandes oder einer
Straßenbegrenzung und Vorliegen einer belegten be-
nachbarten Fahrspur miteinander kombiniert werden.
Dabei handelt es sich um eine beispielhafte Auswahl
von Merkmalen zur Bestimmung der Wahrscheinlich-
keit für das Auftreten von Gegenverkehr und/oder für
das Auftreten von Fußgängern. Eine andere Auswahl
und Kombination von Merkmalen ist ebenfalls mög-
lich.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Variante wird
im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens für
eine Adaption einer Abstandsregeltempomat-Funkti-
on die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Zwei-
rädern und/oder das Auftreten von Fußgängern vor
dem Kraftfahrzeug berücksichtigt. Dazu können die
Merkmale Vorliegen von mindestens einem detek-
tierten Fußgänger und Vorliegen von mindestens ei-
nem detektierten Fahrrad und Vorliegen von mindes-
tens einem detektierten Motorrad und/oder Moped
und/oder Motorroller und/oder Cityroller und Vorlie-
gen von mindestens einem detektierten Autobahn-
schild miteinander kombiniert werden. Eine andere
Auswahl und Kombination ist wiederum möglich.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Variante kann
für eine Adaption einer Fernlichtassistenz-Funktion
eine Kombination von Merkmalen erfolgen, um zwi-
schen Umgebungen des Kraftfahrzeugs zu unter-
scheiden, die sich innerhalb oder außerhalb einer
Ortschaft befinden. Grundsätzlich erfolgt die Auswahl
der Kriterien und der in diesem Rahmen zu berück-
sichtigenden Merkmale der Fahrzeugumgebung im
Hinblick auf die Funktion, die zur Verfügung gestellt
oder ausgeschlossen werden soll.

[0024] Die Erfindung hat den Vorteil, dass eine
Vielzahl von Merkmalen und Kriterien, insbesonde-
re Ausschlusskriterien, jeweils flexibel ausgewählt
und berücksichtigt werden können. Auf diese Wei-
se können eine Vielzahl von Situationen im Rah-
men der Fahrzeugumgebung in die jeweilige Adapti-
on, insbesondere die Entscheidung über die Verfüg-
barkeit oder Ausprägung, einer Fahrerassistenzsys-
tem-Funktion einbezogen werden. Dadurch wird die
Sicherheit im Zusammenhang mit der Verwendung
von Fahrerassistenzsystemen deutlich erhöht.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Adap-
tion mindestens einer Fahrerassistenz-Funktion ei-
nes Kraftfahrzeugs auf der Grundlage von Eigen-
schaften der Umgebung des Kraftfahrzeugs ist da-
zu ausgelegt, ein zuvor beschriebenes erfindungs-
gemäßes Verfahren auszuführen. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung kann beispielsweise mindestens
einen Sensor zum Detektieren von Merkmalen der
Umgebung des Fahrzeugs, ein Mittel zum Abschät-
zen einer Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen min-
destens eines Kriteriums für eine Adaption der Fah-
rerassistenzsystem-Funktion auf der Grundlage ei-
ner Kombination detektierter Merkmale und ein Mit-
tel zur Adaption der Fahrerassistenzsystem-Funktion
auf der Grundlage der abgeschätzten Wahrschein-
lichkeit umfassen.

[0026] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug um-
fasst mindestens eine Fahrerassistenzsystem-Funk-
tion und eine zuvor beschriebene erfindungsgemäße
Vorrichtung. Die erfindungsgemäße Vorrichtung und
das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug haben grund-
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sätzlich dieselben Eigenschaften, Merkmale und Vor-
teile wie das zuvor beschriebene erfindungsgemäße
Verfahren. Bei dem Kraftfahrzeug kann es sich prinzi-
piell um einen Personenkraftwagen, einen Lastkraft-
wagen, ein Motorrad, ein Moped oder ein beliebiges
anderes Fahrzeug handeln.

[0027] Im Folgenden werden Beispiele beschrieben,
die zeigen, welche Schlussfolgerungen in Bezug auf
die Wahrscheinlichkeit bestimmter Kriterien aus kon-
kreten Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs ge-
macht werden können. Es kann zum Beispiel eine ho-
he bzw. einen Schwellenwert überschreitende Fahr-
zeuggeschwindigkeit oder eine einen Schwellenwert
überschreitende Zielgeschwindigkeit des Fahrzeugs
detektiert werden, beispielsweise mit Hilfe von in dem
Fahrzeug vorhandenen Daten. Dieses Merkmal kann
anzeigen, dass sich das Fahrzeug nicht innerhalb
eines bewohnten Gebiets bzw. einer geschlosse-
nen Ortschaft befindet, sondern stattdessen außer-
halb einer Stadt oder auf einer Autobahn. Wenn sich
das Fahrzeug nicht in einer geschlossenen Ortschaft
bzw. einer bewohnten Gegend befindet, so kann dar-
aus geschlussfolgert werden, dass die Wahrschein-
lichkeit von Fußgängern oder langsamen Zweirädern
im Verkehr gering ist, insbesondere einen Schwellen-
wert unterschreitet.

[0028] In einer weiteren Variante können Fußgänger
detektiert worden sein. Ein detektierter Fußgänger
kann anzeigen, dass sich das Fahrzeug in einem be-
wohnten Gebiet bzw. einer geschlossenen Ortschaft
befindet. Die Position des Fußgängers kennzeichnet
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Fußgänger am
Verkehrt teilnimmt oder sich auf der Straße befin-
det. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die
Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme von Fußgängern
und/oder Zweiradfahrern am Verkehr hoch ist, insbe-
sondere einen Schwellenwert überschreitet.

[0029] In einer weiteren Variante wurde ein Fahrrad
detektiert. Ein detektiertes Fahrrad kann anzeigen,
dass sich das Fahrzeug in einem bewohnten Gebiet
bzw. innerhalb einer geschlossenen Ortschaft befin-
det. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die
Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme von Zweirädern
am Verkehr hoch ist. Wenn ein Fahrrad detektiert
wurde, steigt ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass
sich Zweiräder auf der Fahrbahn befinden.

[0030] Ein detektierter Motorroller oder ein detektier-
tes Motorrad zeigen an, dass es wahrscheinlich ist,
dass es Fahrzeuge gibt, die möglicherweise nicht auf
bestimmte Fahrspuren festgelegt sind, sondern Fahr-
spuren gegebenenfalls auch wechseln. Wenn Motor-
räder oder Motorroller detektiert wurden, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass Zweiräder am Verkehr teil-
nehmen bzw. sich auf einer Fahrspur befinden.

[0031] In einer weiteren Variante wurde kein Gegen-
verkehr detektiert. Kein detektierter Gegenverkehr in
einer benachbarten Fahrspur zeigt an, dass entwe-
der die benachbarte Fahrspur keine Gegenverkehrs-
spur ist oder dass Gegenverkehr nur unregelmäßig
auf der benachbarten Fahrspur auftritt. Daraus kann
geschlussfolgert werden, dass die Wahrscheinlich-
keit für Gegenverkehr in der benachbarten Spur ge-
ring ist bzw. einen Schwellenwert unterschreitet. Dies
gilt insbesondere, wenn für eine bestimmte Zeit oder
eine bestimmte zurückgelegte Wegstrecke kein Ge-
genverkehr detektiert wurde. Die Detektion kann bei-
spielsweise mit Hilfe von Radar-Sensoren oder einer
Kamera erfolgen.

[0032] Falls Gegenverkehr in einem großen seitli-
chen Abstand bzw. in einem einen Schwellenwert
übersteigenden seitlichen Abstand zu dem Fahrzeug
detektiert wurde, ohne dass entsprechende Detek-
tionen in einem kleineren lateralen Abstand erfolg-
ten, so kennzeichnet dies, dass entweder die be-
nachbarte Fahrspur nicht für Gegenverkehr vorgese-
hen ist oder dass nur sehr selten Gegenverkehr in
der benachbarten Fahrspur auftritt. Daraus kann ge-
schlussfolgert werden, dass die Wahrscheinlichkeit
von Gegenverkehr in der benachbarten Fahrspur ge-
ring ist, insbesondere wenn der Gegenverkehr in ei-
nem gleichbleibend hohen lateralen Abstand detek-
tiert wurde.

[0033] In einer weiteren Variante wurde eine struk-
turelle Separation oder eine Straßenkante detektiert.
Eine Detektion einer strukturellen Separation bzw.
Trennung zwischen der von dem Fahrzeug benutzten
Fahrspur und der benachbarten Fahrspur in der Rich-
tung des Gegenverkehrs kennzeichnet, dass das
Fahrzeug nicht in den Gegenverkehr hineinfahren
kann. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Steuerns in den Gegenver-
kehr gering ist bzw. einen Schwellenwert unterschrei-
tet, insbesondere wenn eine strukturelle Trennung
zwischen dem Fahrzeug und der benachbarten Fahr-
spur detektiert wurde.

[0034] In einer weiteren Variante ist die benachbar-
te Fahrspur besetzt. Eine Detektion von in die glei-
che Richtung wie das Fahrzeug fahrendem Verkehr
in der benachbarten Fahrspur kennzeichnet, dass es
keinen Gegenverkehr in der benachbarten Fahrspur
gibt. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die
Wahrscheinlichkeit für Gegenverkehr in der benach-
barten Fahrspur gering ist bzw. einen Schwellenwert
unterschreitet, insbesondere falls in die gleiche Rich-
tung wie das Fahrzeug fahrender Verkehr in der be-
nachbarten Fahrspur detektiert wurde.

[0035] In einer weiteren Variante wurde eine dop-
pelte Fahrspurmarkierung detektiert. Eine doppel-
te Fahrspurmarkierung zur benachbarten Fahrspur
kennzeichnet, dass die benachbarte Fahrspur für Ge-
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genverkehr vorgesehen ist. Daraus kann geschluss-
folgert werden, dass die Wahrscheinlichkeit für Ge-
genverkehr in der benachbarten Fahrspur hoch ist
bzw. einen Schwellenwert überschreitet, insbesonde-
re wenn eine doppelte Fahrspurmarkierung zur be-
nachbarten Fahrspur detektiert wurde.

[0036] In einer weiteren Variante wurde ein Auto-
bahnschild detektiert. Ein Autobahnschild kennzeich-
net, dass es keinen Gegenverkehr in der benachbar-
ten Fahrspur gibt und dass es keine Fußgänger im
Verkehr gibt. Daraus kann geschlussfolgert werden,
dass die Wahrscheinlichkeit von Gegenverkehr in der
benachbarten Fahrspur gering ist bzw. einen Schwel-
lenwert unterschreitet. Weiterhin kann geschlussfol-
gert werden, dass die Wahrscheinlichkeit von Fuß-
gängern und von Fahrrädern im Verkehr gering ist
bzw. einen Schwellenwert unterschreitet.

[0037] In einer weiteren Variante ist ein Höchstge-
schwindigkeitszeichen detektiert worden. Ein Höchst-
geschwindigkeitszeichen kann abhängig von der
angezeigten Höchstgeschwindigkeit kennzeichnen,
dass sich das Fahrzeug nicht in einer geschlosse-
nen Ortschaft befindet. Daraus kann geschlussfol-
gert werden, dass die Wahrscheinlichkeit von Fuß-
gängern und langsamen Zweiradfahrern bzw. Zwei-
rädern, wie beispielsweise Motorrollern oder Mopeds
im Verkehr geringer ist bzw. einen Schwellenwert un-
terschreitet, insbesondere wenn sich das Fahrzeug
nicht in einer geschlossenen Ortschaft befindet.

[0038] Ein Autobahnschild oder ein Höchstge-
schwindigkeitszeichen kann beispielsweise mit Hilfe
einer Kamera detektiert werden.

[0039] Die genannten Varianten können auf vielfäl-
tige Weise miteinander kombiniert werden. Um ver-
lässliche Resultate von den Sensordaten abzuleiten,
sollten eine bestimmte Anzahl von Merkmalen mitein-
ander kombiniert werden. Die Kombination von Merk-
malen kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Sie
kann grundsätzlich angepasst an die Anforderungen
der jeweils zu adaptierenden Funktion, beispielswei-
se zu kalibrierenden oder zuzulassenden oder aus-
zuschließenden Funktion, und angepasst an vorhan-
dene Sensoren oder die gewünschte Zuverlässigkeit
erfolgen. Falls beispielsweise ausschließlich ein Ra-
darsensor zur Verfügung steht, kann zur Erzielung ei-
ner Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für Gegen-
verkehr in der benachbarten Fahrspur eine Kombi-
nation der Detektion von entgegenkommenden Ob-
jekten mit einer Detektion von Leitplanken erfolgen.
Falls in einem anderen Beispiel eine zuverlässige
Abschätzung von erlaubtem Gegenverkehr erfolgen
soll, so kann eine Kombination von miteinander ver-
bundenen Signalen einer Detektion einer strukturel-
len Trennung von Fahrspuren, von einer Gegenver-
kehrsdetektion und einer Detektion einer benachbar-
ten besetzten Fahrspur erfolgen, um eine verlässli-

che Abschätzung der Wahrscheinlichkeit dafür, dass
Gegenverkehr in der benachbarten Fahrspur zuge-
lassen ist, zu erzielen.

[0040] Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden im Folgen-
den anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Figuren näher beschrie-
ben. Alle bisher und im Folgenden beschriebenen
Merkmale sind dabei sowohl einzeln als auch in einer
beliebigen Kombination miteinander vorteilhaft. Die
im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele
stellen lediglich Beispiele dar, welche den Gegen-
stand der Erfindung jedoch nicht beschränken.

Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes
Kraftfahrzeug.

Fig. 2 zeigt schematisch eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in Form eines Fluss-
diagramms.

Fig. 3 zeigt schematisch eine Draufsicht auf eine
Fahrbahn.

Fig. 4-13 zeigen jeweils schematisch eine Drauf-
sicht auf eine Fahrbahn.

Fig. 14 zeigt schematisch einen Algorithmus in
Form eines Baumdiagramms.

Fig. 15 zeigt schematisch Draufsichten auf Fahr-
bahnen zur Veranschaulichung einzelner Punk-
te des Baumdiagramms.

[0041] Die Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungs-
gemäßes Kraftfahrzeug mit einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung. Das erfindungsgemäße Kraftfahr-
zeug 1 umfasst ein Fahrerassistenzsystem 2 bzw. ein
Mittel zum Anwenden mindestens einer Fahrerassis-
tenzsystem-Funktion. Es umfasst zudem mindestens
einen Sensor 4 zum Detektieren von Merkmalen der
Umgebung des Kraftfahrzeugs 1. Weiterhin umfasst
es ein Mittel 3 zum Abschätzen einer Wahrscheinlich-
keit für das Vorliegen mindestens eines Ausschluss-
kriteriums auf der Grundlage einer Kombination de-
tektierter Merkmale und ein Mittel 3 zum Festlegen
der Verfügbarkeit der Fahrerassistenzsystem-Funk-
tion auf der Grundlage der abgeschätzten Wahr-
scheinlichkeit. In der vorliegenden Ausführungsvari-
ante wird das Abschätzen einer Wahrscheinlichkeit
für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums, zum
Beispiel eines Ausschlusskriteriums, und das Adap-
tieren, zum Beispiel das Festlegen der Verfügbarkeit,
der Fahrerassistenzsystem-Funktion auf der Grund-
lage abgeschätzten Wahrscheinlichkeit mit ein und
demselben Mittel 3 realisiert. Es besteht auch die
Möglichkeit einerseits ein Mittel zum Abschätzen der
Wahrscheinlichkeit und ein weiteres Mittel zum Ad-
aptieren, zum Beispiel zum Festlegen der Verfüg-
barkeit, der Fahrerassistenzsystem-Funktion vorzu-
sehen.
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[0042] Bei dem mindestens einen Sensor 4 kann es
sich beispielsweise im einen Radarsensor und/oder
einen Ultraschallsensor und/oder eine Kamera und/
oder einen Lidarsensor und/oder einen Sonarsensor
und/oder ein Mittel zum Erfassen von elektronischen
Horizont-Informationen handeln.

[0043] Das Fahrerassistenzsystem kann beispiels-
weise eine Stauassistenz-Funktion und/oder eine Au-
tobahnassistenz-Funktion und/oder einen Abstands-
regeltempomat und/oder einen Fernlichtassistenten
umfassen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw.
das erfindungsgemäße Fahrzeug 1 sind dazu ausge-
legt, ein im Folgenden beschriebenes Verfahren aus-
zuführen.

[0044] Die Fig. 2 zeigt schematisch eine Varian-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens in Form ei-
nes Flussdiagramms. Im Rahmen des Verfahrens
zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs unter Verwen-
dung eines Fahrerassistenzsystems wird in einem
ersten Schritt 5 für mindestens eine Fahrerassistenz-
system-Funktion mindestens ein auf die Fahrzeug-
umgebung bezogenes Adaptionskriterium, zum Bei-
spiel Ausschlusskriterium für die Verfügbarkeit der
Funktion, festgelegt.

[0045] Anschließend wird in Schritt 6 eine Anzahl an
Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs detektiert.
Vorzugsweise werden mehrere Merkmale mit Hilfe
von Sensoren 4 detektiert. Zum Beispiel können Sen-
soren genutzt werden, welche bereits in dem Kraft-
fahrzeug vorhanden sind.

[0046] In Schritt 7 wird auf der Grundlage einer Kom-
bination der detektierten Merkmale eine Wahrschein-
lichkeit für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums
abgeschätzt.

[0047] In Schritt 8 wird die Fahrerassistenzsystem-
Funktion auf der Grundlage der abgeschätzten Wahr-
scheinlichkeit adaptiert. Zum Beispiel kann die Ver-
fügbarkeit der Fahrerassistenzsystem-Funktion auf
der Grundlage der abgeschätzten Wahrscheinlich-
keit festgelegt werden. Vorzugsweise wird eine Fah-
rerassistenzsystem-Funktion adaptiert, wenn die ab-
geschätzte Wahrscheinlichkeit einen Schwellenwert
für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums unter-
schreitet oder überschreitet. Insbesondere kann ei-
ne Fahrerassistenzsystem-Funktion als nicht verfüg-
bar festgelegt werden, wenn die abgeschätzte Wahr-
scheinlichkeit einen Schwellenwert für das Vorliegen
mindestens eines Ausschlusskriteriums überschrei-
tet.

[0048] Im Anschluss an die Adaption der Fahreras-
sistenzsystem-Funktion in Schritt 8 kann das Ver-
fahren enden. Alternativ dazu kann das Verfahren
mit Schritt 6 fortgesetzt werden, also insbesondere
in Form eines Regelungsverfahrens ausgeführt wer-

den. Dies ist durch einen gestrichelten Pfeil gekenn-
zeichnet.

[0049] Im Folgenden wird eine Ausführungsvari-
ante des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrie-
ben, bei der als Ausschlusskriterium das Vorhanden-
sein von Fußgängern oder Zweirädern, insbesonde-
re Fahrradfahrern, auf der Fahrbahn festgelegt wird.
Bei der betroffenen Fahrerassistenzsystem-Funkti-
on kann es sich beispielsweise um eine Funktion
handeln, bei der ein Fahren ohne Hände am Lenk-
rad ermöglicht wird. In dieser Variante können fol-
gende Randbedingungen berücksichtigt werden: Es
sind Informationen verfügbar über den Straßentyp,
beispielsweise über elektronische Horizontinforma-
tionen, Fußgänger werden mittels einer Kamera de-
tektiert. Weitere Informationen über die Straße sind
mittels Radar und/oder Kamera verfügbar, beispiels-
weise Informationen zum Vorhandensein von Objek-
ten auf der Straße, zu Hindernissen oder zu vorhan-
denen Fahrspuren.

[0050] Nun wird gefragt, ob die aus dem elektroni-
schen Horizont gewonnene Information, dass es sich
bei dem Straßentyp beispielsweise um eine mehr-
spurige Straße handelt, die potentielle Gefährdung
durch ein Fahren ohne Hände am Lenkrad, im Fol-
genden auch als Freihandfahren bezeichnet, hinrei-
chend reduziert wird? Falls Ja, reduziert die Detek-
tion durch eine Kamera und/oder einen Radarsen-
sor, dass ein Hindernis oder eine benachbarte Spur
in derselben Richtung vorhanden sind, die Gefähr-
dung hinreichend? Falls nicht, sollte falls Fußgän-
ger vorhanden sind, ein Algorithmus implementiert
werden, der eine Zeit für Freihandfahren reduziert.
Dieser kann umfassen, dass falls ein Fußgänger in
dem Fahrweg des Fahrzeugs detektiert wurde, für die
nächsten 200 Meter keine erweiterte Freihandfahr-
zeit verfügbar ist.

[0051] In einem ersten Schritt kann, falls kein Fuß-
gänger in der Nähe der benutzten Fahrspur vorhan-
den ist, erweitertes Freihandfahren verfügbar sein.
Allerdings kann es sich bei der erweiterten Freihand-
fahr-Zeit, beispielsweise 120 Sekunden, um eine Zeit
handeln, die mehr ist als Sensoren vorausschauen
können. Ob Fußgänger vorhanden sind oder nicht,
muss daher aus Informationen, die aus vorange-
gangenen Messungen resultieren, abgeleitet werden.
In fußgängerbezogenen Verkehrssituationen bezieht
sich die Vergangenheit mehr auf von dem Fahrzeug
zurückgelegte Distanzen als auf gefahrene Zeitab-
stände. Da die Annahmen in Bezug auf Fußgänger
vor allem in Städten oder geschlossenen Ortschaften
relevant sind, sollte sich die maßgebliche Distanz auf
städtische Strukturen, wie Gebäudestrukturen bzw.
Baustrukturen, beziehen. Daher könnte beispielswei-
se die Länge eines langen Gebäudeblocks, beispiels-
weise 200 m, als Maßstab verwendet werden.
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[0052] In einem zweiten Schritt kann erweitertes
Freihandfahren verfügbar sein, falls in den letzten
200 m der zurückgelegten Fahrstrecke kein Fußgän-
ger in der Nähe der von dem Fahrzeug benutzten
Fahrspur vorhanden war. Der bisher beschriebene
Algorithmus ist jedoch nicht die einzige Indikation,
um eine erweiterte Freihandfahrzeit zu erlauben. Es
handelt sich um ein Eingangssignal, welches anzeigt,
dass in von Fußgängern benutzten Gebieten Frei-
handfahren reduziert wird. Daher ist die Schnittstelle
des Algorithmus „Fußgänger anwesend“ und die Be-
dingung muss neu formuliert werden.

[0053] In einem dritten Schritt wird festgestellt, ob
sich das Fahrzeug in einem von Fußgängern benutz-
ten Gebiet befindet. Dies ist der Fall, wenn innerhalb
der letzten 200 m der zurückgelegten Fahrstrecke ein
Fußgänger in der Nähe der Fahrspur vorhanden war.
Der Begriff „in der Nähe der Fahrspur“ kann individu-
ell spezifiziert werden. Der Fahrer sollte grundsätz-
lich lernen, nicht freihändig in Gebieten zu fahren, wo
Fußgänger und Fahrzeuge auf der Straße oder dem
Fußweg sind oder potenziell sind.

[0054] In einem vierten Schritt wird festgestellt, ob
Fußgänger anwesend sind. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn für die letzten 200 m der zurückgeleg-
ten Wegstrecke ein Fußgänger seitlich bzw. in Quer-
richtung weniger als 15 m und in Fahrtrichtung bzw.
Längsrichtung weniger als 60 m vor dem Fahrzeug
entfernt beobachtet wurde. Die angegebenen Distan-
zen sind lediglich Beispiele und können auch anders
festgelegt werden.

[0055] Im Folgenden wird eine Ausführungsvarian-
te beschrieben, die das Merkmal betrifft, dass eine
benachbarte Fahrspur belegt ist. Für einen entspre-
chenden Algorithmus wird definiert: Es gibt keinen
Gegenverkehr in der benachbarten Fahrspur, wenn
diese durch Fahrzeuge belegt ist, die stehen oder
in dieselbe Richtung wie das betroffene Fahrzeug,
also das Fahrzeug, welches das erfindungsgemä-
ße Verfahren verwendet, fahren. Eine benachbarte
Fahrspur ist eine Spur neben der von dem betroffe-
nen Fahrzeug benutzten Spur, beispielsweise links
von der benutzten Fahrspur für Rechtsverkehr bzw.
rechts für Linksverkehr. Belegt bedeutet, dass die
Fahrspur belegt ist, wenn Gegenverkehr nicht in die
Lücke zwischen zwei Fahrzeugen oder einem de-
tektierten Fahrzeug und dem betroffenen Fahrzeug
hineinpasst. Gleiche Richtung bedeutet, der Winkel
zwischen dem Geschwindigkeitsvektor des betroffe-
nen Fahrzeugs und dem Geschwindigkeitsvektor des
Zielfahrzeugs ist kleiner als 20 Grad, beträgt also be-
vorzugt 0° ± 10°.

[0056] In Bezug auf das Merkmal „belegt“ wird die
grundsätzliche Annahme gemacht, dass solange das
beobachtete Fahrzeug in die gleiche Richtung wie
das betroffene Fahrzeug fährt oder in der benachbar-

ten Spur ein stationäres Ziel beobachtet wird, so gibt
es keinen Gegenverkehr. Diese Annahme ist aller-
dings ungeeignet für Motorräder oder Motorroller, die
in der Regel schmaler sind als das Fahrzeug und sehr
dynamisch zwischen verschiedenen Spuren wech-
seln können.

[0057] Fig. 3 veranschaulicht dies in einer Draufsicht
auf eine befahrene Straße. Das betroffene Fahrzeug
10 benutzt die Fahrspur 11. Die benachbarte Fahr-
spur 12 wird als belegt und damit ohne Gegenver-
kehr betrachtet, wenn auf ihr lediglich ein Fahrzeug,
welches in gleiche Richtung wie das betroffene Fahr-
zeug 10 fährt. Dies ist in der Fig. 3 für das Fahrzeug
13 der Fall. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie
das Fahrzeug 14 in der Fig. 3, darf nicht beobachtet
worden sein.

[0058] Hinsichtlich der Geometrie kann das zu be-
rücksichtigende Gebiet, welches im Hinblick auf Ob-
jekte in benachbarten Fahrspuren überprüft wird wie
folgt definiert werden: Die minimale Breite (min), al-
so die relevante Distanz in lateraler Richtung, kann
festgelegt werden als Summe aus einer halben Fahr-
zeugbreite plus dem Abstand des betroffenen Fahr-
zeugs zur Fahrspurmarkierung plus dem Abstand
des beobachteten Objekts zur Fahrspurmarkierung,
zum Beispiel min = 1 m + 0,5 m + 0,5 m. Die maxi-
male Breite (max) kann als Summe aus einer halben
Fahrzeugbreite plus dem Abstand des Fahrzeugs zur
Fahrspurmarkierung plus dem Abstand des beobach-
teten Objekts zur Fahrspurmarkierung plus der mi-
nimalen Fahrspurbreite festgelegt werden, beispiels-
weise max = 1 m + 0,5 m + 3,05 m = 4,55 m.

[0059] Hinsichtlich der Länge, also der relevanten
Distanz in longitudinaler Richtung, kann der Abstand
für eine zuverlässige Detektion festgelegt werden. Da
das betroffene Fahrzeug und das beobachtete Fahr-
zeuge oder andere beobachtete Objekte nicht not-
wendigerweise geradeaus fahren, wird der laterale
Abstand dy bevorzugt mit dem Schnittpunkt mit der
Trajektorie 46 des betroffenen Fahrzeugs verglichen.
Es besteht in der Regel kein Erfordernis für weiter als
eine bestimmte Distanz vor dem Fahrzeug Detekti-
on vorzunehmen, da beispielsweise im Falle von Ver-
kehrsstaus die Sicht durch vorherfahrende Fahrzeu-
ge blockiert ist. Die Länge sollte in Bezug auf falsche
positive Detektionen in Kurven konfiguriert werden.

[0060] Die geometrischen Festlegungen sind in den
Fig. 4 und Fig. 5 veranschaulicht. Die Bezugsziffer
15 kennzeichnet den Abstand des betroffenen Fahr-
zeugs zur Fahrspurmarkierung. Die Bezugsziffer 16
kennzeichnet den Abstand des beobachteten Fahr-
zeugs zur Fahrspurmarkierung. Die Bezugsziffer 17
kennzeichnet die minimale Spurbreite. Die Bezugs-
ziffer 18 kennzeichnet die Distanz in Fahrtrichtung
bzw. in longitudinaler Richtung für eine verlässliche
Detektion.
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[0061] Eine benachbarte Fahrspur kann besetzt an-
gesehen werden, falls es ein Objekt gibt für das gilt,
dass der Winkel zur Fahrspur kleiner als z.B. 10 Grad
ist und der longitudinale Abstand kleiner als 100 m
und der lateral Abstand zwischen 1,5 m und 4,55 m
von der Trajektorie ist.

[0062] Nachdem das relevante beobachtete Ziel ver-
schwunden ist, wird die besetzte Fahrspur vorzugs-
weise für 1,6 Sekunden und 30 m zusätzlich be-
obachtet bzw. begutachtet. Es ist bekannt, dass
ein Fahrzeugmanöver, welches innerhalb einer Zeit-
spanne von weniger als 1,6 Sekunden erfolgt als
sportlich angesehen werden kann. Unter der An-
nahme, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit für
sportliche oder gefährliche Ausweichmanöver durch
Gegenverkehr gibt, kann angenommen werden, dass
zumindest 1,6 Sekunden nachdem das letzte rele-
vante die Fahrspur besetzende Objekt detektiert wur-
de, kein Gegenverkehr auftreten wird. Die beiden
sich daraus ergebenden Fälle sind in den Fig. 6 und
Fig. 7 dargestellt. Die Bezugsziffer 19 kennzeichnet
die Wegstrecke, die innerhalb von mehr als 1,6 Se-
kunden zurückgelegt werden kann. Mögliche Aus-
weichmanöver sind durch die Bezugsziffern 20 ge-
kennzeichnet. In dem in der Fig. 6 gezeigten Fall
wechselt ein beobachtetes Fahrzeug 13, welches
in dieselbe Richtung wie das betroffene Fahrzeug
fährt, die Fahrspur. In der in Fig. 7 gezeigten Varian-
te wechselt ein entgegenkommendes Fahrzeug die
Fahrspur.

[0063] Im Folgenden wird ein Konzept für einen Al-
gorithmus beschrieben, welches das Merkmal be-
trifft, dass in der benachbarten Fahrspur kein Gegen-
verkehr vorhanden ist. Dem liegt die Idee zugrun-
de, dass ein ausgedehntes Freihandfahren reduziert
werden sollte, wenn in der benachbarten Fahrspur
Gegenverkehr zulässig ist. Dabei können folgende
Annahmen gemacht werden: Wenn kein Gegenver-
kehr in der benachbarten Fahrspur für eine bestimm-
te Zeitperiode oder eine bestimmte Distanz bzw. zu-
rückgelegte Wegstrecke vorhanden war, dann ist es
weniger wahrscheinlich, dass regelmäßiger Gegen-
verkehr aufkommt, zumindest bis der nächste Ge-
genverkehr detektiert wurde. Diese Annahme kann
gemacht werden, da kein Gegenverkehr in der be-
nachbarten Fahrspur impliziert, dass Gegenverkehr
auf dieser Fahrspur nicht erlaubt ist, es sich beispiels-
weise um eine Autobahn oder ähnliches handelt, oder
dass es nur unregelmäßigen Gegenverkehr gibt, bei-
spielsweise nächtliches Fahren auf einer Landstraße.

[0064] Für einen Algorithmus können folgende De-
finitionen vorgenommen werden: Gegenverkehr wird
detektiert, wenn ein motorisiertes Fahrzeug detektiert
wurde, welches in einem geringeren als einem kon-
trollierbaren lateralen Abstand detektiert wurde, wel-
ches in entgegengesetzter Richtung zu dem betroffe-
nen Fahrzeug fährt. Ein motorisiertes Fahrzeug ist ein

Kraftfahrzeug, zum Beispiel ein Personenkraftwagen,
Motorrad oder Lastkraftwagen. Der kontrollierbare la-
terale Abstand ist der Abstand zwischen dem betrof-
fenen Fahrzeug und dem beobachteten Fahrzeug,
der kleiner ist als zweimal die Standardspurbreite.
Fahren bedeutet, dass sich das Fahrzeug mit einer
Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h fortbewegt.
Entgegengesetzte Richtung bedeutet, dass der Win-
kel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor des be-
troffenen Fahrzeugs und dem Geschwindigkeitsvek-
tor des beobachteten Fahrzeugs in der Ebene (2d)
180° ± 10° beträgt.

[0065] Es kann geschlussfolgert werden, dass Ge-
genverkehr beobachtet wird, wenn ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug in einem lateralen Abstand von
weniger als zwei Spurbreiten von dem betroffenen
Fahrzeug detektiert wurde. Dies ist in der Fig. 8 in
verschiedenen Varianten dargestellt. Dabei wird an-
genommen, dass eine Fahrspurbreite als Überhol-
raum für Gegenverkehr betrachtet wird. Dies ist mit
der Bezugsziffer 20 gekennzeichnet. Eine zusätzli-
che Spur wird als kontrollierbarer Raum zwischen
dem betroffenen und dem potentiell überholenden
Fahrzeug angesehen. Dies ist mit der Bezugszif-
fer 21 gekennzeichnet. Die in der Fig. 8 mit einem
Kreis 22 markierten Situationen kennzeichnen, dass
kein benachbarter Gegenverkehr detektiert wurde.
Die mit Quadraten 23 gekennzeichneten Fahrsitua-
tionen kennzeichnen, dass benachbarter Gegenver-
kehr detektiert wurde.

[0066] Ein Algorithmus kann beispielsweise auf ei-
nem Modell wie in der Fig. 9 schematisch gezeigt, ba-
sieren. Die Fahrtrichtung des entgegenkommenden
Fahrzeugs 13 ist mit einem Pfeil 24 gekennzeichnet.
In dem gezeigten Fall wird ein entgegenkommendes
Fahrzeug oder Objekt in einem Bereich von einem
longitudinalen Abstand zwischen 0 m und 20 m (0 m
< dx < 20 m) und einem lateralen Abstand von kleiner
als 6 m (|dy| < 6 m) detektiert. Dies hat die Vorteile,
dass ein solches Modell leicht implementiert werden
kann und zuverlässige Ergebnisse für entsprechend
kleine Bereiche liefert. Ein Nachteil ist allerdings eine
tendenziell sehr späte Detektion.

[0067] Eine alternative oder zusätzliche Variante ist
in Fig. 10 gezeigt. In diesem Fall wird der Schnitt-
punkt zwischen einer verlängerten Frontallinie 26 des
betroffenen Fahrzeugs 10 in lateraler Richtung und
einem Frontalrichtungsvektor 25 des beobachteten
Fahrzeugs 13 bestimmt. Dieser Schnittpunkt sollte
weniger als 6 m von dem betroffenen Fahrzeug 10 in
lateraler Richtung entfernt liegen.

[0068] Die in der Fig. 10 veranschaulichte Variante
hat den Vorteil, dass eine frühe Detektion möglich ist
und das Ergebnis die Positionen repräsentiert, in de-
nen eine Gefahr auch tatsächlich aufzutreten droht.
Nachteile sind hingegen mögliche Fehler die daraus
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resultieren, dass der Weg des beobachteten Fahr-
zeugs nur mit einem großen Fehler bestimmt werden
kann. Falls sich das beobachtete Fahrzeug in einer
Kurve bewegt, ergibt sich ein weiter Bereich von dy-
Werten. Darüber hinaus handelt es sich um eine mit-
telmäßig komplexe Implementierung.

[0069] Ein weiterer Ansatz ist in der Fig. 11 sche-
matisch dargestellt. Dabei wird der minimale latera-
le Abstand 29 zwischen der Trajektorie 28 bzw. dem
Weg des beobachteten Fahrzeugs 13 und der Tra-
jektorie 27 des betroffenen Fahrzeugs 10 untersucht.
Dieser Abstand 29 sollte kleiner sein als 6 m (min
(SPP, target path) < 6 m). Dieser Ansatz hat den Vor-
teil, dass eine frühe Detektion möglich ist und im Ver-
gleich zu der in der Fig. 10 gezeigten Variante we-
niger falsche Detektionen auftreten. Ein Nachteil ist
hingegen, dass es sich um einen sehr komplexen An-
satz handelt, insbesondere im Hinblick auf die Be-
stimmung des Weges des beobachteten Fahrzeugs.

[0070] Grundsätzlich ist es das Ziel nicht nur
das einzelne Auftreten von Gegenverkehr zu be-
trachten, sondern eine Gesamtwahrscheinlichkeit für
ein Ausschlusskriterium für eine Verfügbarkeit ei-
ner Fahrerassistenzsystem-Funktion, beispielsweise
Freihandfahrfunktion, zu bestimmen. Dabei ist eine
frühe Detektion schwierig, da bei größeren Abstän-
den größere Unsicherheiten in Bezug auf eine Vor-
hersage des Weges des betroffenen und des be-
obachteten Fahrzeugs auftreten. Eine frühe Detekti-
on von Gegenverkehr kann nicht sichergestellt wer-
den, da die Sicht möglicherweise durch das vor dem
betroffenen Fahrzeug vorherfahrende beobachtete
Fahrzeug blockiert sein kann. Daraus folgt, dass ei-
ne frühe Bestimmung nur für nicht weit von dem be-
troffenen Fahrzeug entfernte Objekte geeignet ist.
Nach einer positiven Detektion kann beispielsweise
der Gegenverkehr für 400 m oder 30 Sekunden lang
beobachtet werden. Andere Werte können ebenfalls
festgesetzt werden. Falls in dieser Zeitspanne oder
diesem Abstand kein Gegenverkehr beobachtet wur-
de, ist Gegenverkehr entweder nicht zugelassen oder
tritt nur sehr unregelmäßig auf, was die Wahrschein-
lichkeit für ein entsprechendes Auftreten verringert.
Da die genannten Werte vergleichsweise hoch ange-
setzt sind, kann falls Gegenverkehr detektiert wird,
das Signal entsprechend zurückgesetzt werden.

[0071] Dies ist beispielsweise in der Fig. 12 schema-
tisch dargestellt. Der Abstand 30 kennzeichnet ent-
weder eine Wegstrecke von 400 m oder eine inner-
halb von 30 Sekunden zurückgelegte Wegstrecke. In
dem unten gezeigten Diagramm wurde bei Punkt 31
Gegenverkehr detektiert. Es wird daher für die Weg-
strecke 30, also bis zu Punkt 32, angenommen, dass
Gegenverkehr auftritt. Falls in diesem Zeitraum, also
während des Zurücklegens der Wegstrecke 30, kei-
ne weitere Detektion erfolgt, wird das Signal zurück-
gesetzt.

[0072] Im Folgenden wird eine Ausführungsvarian-
te im Zusammenhang mit einem Stauassistenten be-
schrieben. Dabei können zunächst drei Situationen
unterschieden werden, nämlich 1. die Situation, dass
die benachbarte Fahrspur von der betroffenen Fahr-
spur separiert ist, 2. dass auf der benachbarten Fahr-
spur kein Gegenverkehr stattfindet oder 3. dass die
benachbarte Fahrspur besetzt ist. Im Fall des Vorlie-
gens einer dieser Situationen kann zum Beispiel ein
Stauassistent zur Anwendung kommen oder Para-
meter angepasst werden, insbesondere Freihandfah-
ren zugelassen werden. Die drei genannten Fahrsi-
tuationen können mit drei unabhängigen Algorithmen
charakterisiert werden. Jede der genannten Straßen-
situationen schließt das Aufkommen von Gegenver-
kehr aus. Eine Berücksichtigung von nur diesen drei
Fahrsituationen stellt eine schnelle und günstige Lö-
sung dar. Diese zeichnet sich zudem durch eine ho-
he Zuverlässigkeit aus, da es drei Möglichkeiten gibt,
die Funktion auszuschließen. Dieser Ansatz ist ro-
bust, wobei beispielsweise durch Filter oder Statisti-
ken jeweils eine minimal 30 m lange Separation be-
obachtet werden kann, die auf der gleichen Fahrspur
in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeuge entweder
oft oder lange beobachtet werden können und naher
Gegenverkehr nicht durch die Separation zwischen
den Fahrspuren verdeckt wird, also gut sichtbar ist.
In dem zuletzt genannten Fall steigt damit die Wahr-
scheinlichkeit der Erkennung um das Zwei- bis Drei-
fache und erreicht damit nahezu 100 %.

[0073] Im Folgenden wird eine Ausführungsvariante
näher erläutert, welche das Merkmal, dass eine struk-
turelle Trennung zwischen Fahrbahnen vorliegt bzw.
detektiert wird, berücksichtigt. Für eine Entschei-
dung für eine Zulässigkeit einer erweiterten Freihand-
fahr-Zeit ist es erforderlich, dass eine Umgebung
bzw. eine Verkehrssituation detektiert wurde, wel-
che schwierige Verkehrssituationen, beispielsweise
Gegenverkehr oder Fußgänger, ausschließt bzw.
sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. Das Auftre-
ten von Gegenverkehr einer benachbarten Fahrspur
kann ausgeschlossen werden, wenn eine struktu-
relle Trennung zwischen den betroffenen Fahrspu-
ren vorhanden ist und kein Gegenverkehr zwischen
das betroffene Fahrzeug und die strukturelle Tren-
nung passt. Entsprechende Strukturen können bei-
spielsweise mit Hilfe eines Radar-Kamera Sensor-
systems detektiert werden. Dabei können beispiels-
weise sichtbare Straßenkanten bzw. Straßenbegren-
zungen oder Leitplanken mit optischen Mitteln oder
mit Hilfe von Radar detektiert werden.

[0074] Zur Entscheidung, ob Gegenverkehr in der
benachbarten Spur möglich ist oder nicht, wird im
Folgenden ein Modell definiert. In diesem Rahmen
kann unterschieden werden zwischen folgenden Si-
tuationen: 1. beidseitige Fahrspurmarkierungen und
ein Hindernis, 2. linke Spurmarkierung und Hinder-
nis, 3. rechte Spurmarkierung und Hindernis, 4. keine
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Spurmarkierung und Hindernis, 5. kein Hindernis, 6.
keine Spurmarkierungen und kein Hindernis.

[0075] Es kann zudem definiert werden, dass eine
benachbarte Fahrspur separiert ist, wenn eine struk-
turelle Trennung zwischen der benachbarten Spur
und der von dem betroffenen Fahrzeug benutzten
Fahrspur vorhanden ist. Ein Hindernis muss eine be-
stimmte Länge aufweisen, um als strukturelle Tren-
nung angesehen zu werden. Beispielsweise stellen
Fußgängerinseln oder ähnliches keine strukturelle
Trennung dar. Eine Fußgängerinsel ist typischerwei-
se etwa 10 m lang. Es gibt keine definierte Länge
für eine strukturelle Trennung, weshalb die minima-
le Länge zum Beispiel unter Verwendung der Länge
von Fußgängerinseln definiert wird. Als eine minima-
le Länge einer strukturellen Trennung kann vorzugs-
weise die dreifache Länge einer Fußgängerinsel, al-
so 3 × 10 m = 30 m angenommen werden.

[0076] Kleine Unterbrechungen, zum Beispiel Über-
gänge oder Kreuzungen in strukturellen Trennungen,
bedeuten noch nicht, dass die benachbarte Fahrspur
nicht mehr strukturell getrennt ist. Um derartige Über-
brückungsdurchgänge zu definieren werden im Fol-
genden Annahmen gemacht. Eine Wendespur (U-
turn) definiert nicht das Ende einer strukturellen Tren-
nung. Eine Kreuzung beendet keine strukturelle Tren-
nung, insbesondere wenn die Trennung der Fahrspu-
ren über die Kreuzung hinweg beibehalten wird. Um
die Mehrzahl der relevanten Kreuzungen zu erfas-
sen, werden fünf Fahrspuren in jeder Richtung zu-
grunde gelegt. Die minimale Spurbreite wird als 3,
05 m angenommen (siehe https://de.wikipedia.org/
wiki/Stra%C3%9Fenquerschnitt). Dies entspricht ei-
ner Standardspurbreite. Wenn die Separation bzw.
Trennung nicht auch an dem Straßenrand angeord-
net ist, so können 5 m pro Trennung hinzugefügt wer-
den. Die Breite von Trennungen, auf denen sich Fuß-
gänger aufhalten können, ist mindestens 2 m. Eine
Kreuzungslänge beträgt damit beispielsweise 10 × 3,
05 m + 2 × 5 m + 2 m, also insgesamt 42,5 m.

[0077] Im Folgenden wird ein Algorithmus-Filter für
getrennte Fahrspuren anhand der Fig. 13 näher er-
läutert. Die x-Achse kennzeichnet den Weg, die y-
Achse kennzeichnet bei Null, dass die benachbarten
Fahrspuren nicht separiert sind und bei Eins, dass die
benachbarten Fahrspuren separiert sind, also struk-
turell voneinander getrennt sind. Dabei wird ange-
nommen, dass benachbarte Fahrspuren strukturell
voneinander getrennt sind, wenn die Länge der struk-
turellen Trennung, beispielsweise in Fahrtrichtung,
größer ist, als eine minimale Länge für eine struktu-
relle Trennung. Die minimale Länge einer strukturel-
len Trennung kann festgelegt werden, beispielsweise
als ein Wert von 30 m. Weiterhin wird eine benach-
barte Fahrspur als nicht strukturell getrennt angese-
hen, wenn die Länge der Fahrspur, die keine struktu-
relle Trennung aufweist, größer ist als eine minima-

le Länge für eine nicht vorhandene strukturelle Tren-
nung. Die minimale Länge für eine nicht strukturel-
le Trennung kann individuell festgelegt werden. Vor-
teilhafterweise wird sie als typische Kreuzungslänge
festgelegt, beispielsweise als ein Wert von 42 m.

[0078] Die in der Fig. 13 gezeigte Straße umfasst
eine in x-Richtung verlaufende Fahrbahn mit zwei
Fahrspuren 41 und 42, sowie einer Kreuzung 40.
Die Fahrspuren 41 und 42 sind an drei Wegstrecken
durch strukturelle Trennungen 33, 34 und 35 vonein-
ander separiert. Der Abstand in x-Richtung zwischen
der ersten strukturellen Trennung 33 und der zweiten
strukturellen Trennung 34 ist durch die Bezugsziffer
36 gekennzeichnet. Der Abstand ist kleiner als 42 m.
Zwischen der zweiten strukturellen Trennung 34 und
der dritten strukturellen Trennung 35 befindet sich ei-
ne Unterbrechung in x-Richtung. Diese ist länger als
42 m lang. Die Länge von 42 m ist durch die Bezugs-
ziffer 37 gekennzeichnet. Die Bezugsziffer 38 kenn-
zeichnet eine Länge von 30 m ab Beginn der dritten
strukturellen Trennung 35 in x-Richtung.

[0079] Das Diagramm unten in der Fig. 13 zeigt an-
hand der Kurve 43 an, zu welchem Ergebnis der Al-
gorithmus-Filter an den jeweiligen Orten in x-Rich-
tung gelangt. Von links kommend werden die Fahr-
spuren 41 und 42 zunächst als strukturell getrennt
angesehen. Der Abstand zwischen der ersten struk-
turellen Trennung 33 und der zweiten strukturellen
Trennung 34, der durch die Bezugsziffer 36 gekenn-
zeichnet ist, ist zu gering um eine Unterbrechung der
strukturellen Trennung zu bewirken. Am Ende der
zweiten strukturellen Trennung 34 wird zunächst die
festgelegte Kreuzungslänge, die durch die Bezugs-
ziffer 37 gekennzeichnet ist, hinzuaddiert. Daher wird
erst an dem mit der Bezugsziffer 44 gekennzeich-
neten x-Wert keine strukturelle Trennung zwischen
den benachbarten Fahrspuren 41 und 42 angesehen.
Ab dem Beginn der dritten strukturellen Trennung 35
wird zunächst die minimale Länge, die für eine struk-
turelle Trennung festgelegt wurde, die mit der Be-
zugsziffer 38 gekennzeichnet ist und vorliegend 30
m beträgt, berücksichtigt. Anschließend wird ab dem
mit der Bezugsziffer 45 gekennzeichneten Punkt auf
der x-Achse eine strukturelle Trennung der Fahrspu-
ren angenommen.

[0080] Im Folgenden wird als Ansatz für einen Algo-
rithmus ein Baumdiagramm anhand der Fig. 14 nä-
her erläutert. In der Fig. 15 werden einzelne Punkte
des Baumdiagramms veranschaulicht.

[0081] Als Basis bzw. Wurzel des Baumdiagramms
50 soll entschieden werden, ob Gegenverkehr mög-
lich ist. Dabei erfolgt die Darstellung für Rechtsver-
kehr. Linksverkehr kann mit den entsprechenden Än-
derungen in Bezug auf die Seitenangaben analog
behandelt werden. Auf der nächsten Stufe wird un-
tersucht, ob eine Straßenkante detektiert wurde. Bei
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Blatt 51 wurde keine Straßenkante detektiert. Bei
Blatt 52 wurde eine Straßenkante detektiert. Falls,
wie in Blatt 51, keine Straßenkante detektiert wurde,
wird im Folgenden untersucht, ob die benachbarte
Fahrspur besetzt ist oder nicht. Bei Blatt 54 ist sie be-
setzt, bei Blatt 53 ist sie nicht besetzt. Ist sie bei Blatt
53 nicht besetzt, so ist Gegenverkehr möglich. Ist sie
bei Blatt 54 besetzt, ist Gegenverkehr nicht möglich.
Das Ergebnis, dass kein Gegenverkehr möglich ist,
ist in der Fig. 14 durch einen Haken gekennzeichnet.
Das Ergebnis, dass Gegenverkehr möglich ist, ist in
der Fig. 14 durch ein Kreuz bzw. X gekennzeichnet.

[0082] Wurde bei Blatt 52 eine Straßenkante detek-
tiert, so wird im Folgenden untersucht, ob und wel-
che Fahrspurmarkierungen vorhanden sind. Bei Blatt
55 wurde keine Fahrspurmarkierung beobachtet, bei
Blatt 56 wurde nur eine rechte Fahrspurmarkierung
erkannt, bei Blatt 57 wurde nur eine linke Fahrspur-
markierung erkannt und bei Blatt 58 wurden beide
Fahrspurmarkierungen als vorliegend erkannt.

[0083] Falls keine Fahrspurmarkierungen vorhan-
den sind, wird untersucht, ob der Abstand zur Stra-
ßenkante größer oder kleiner ist als die Fahrzeug-
breite. Bei Blatt 59 ist der Abstand zur Fahrzeugkante
kleiner als die Fahrzeugbreite, damit ist kein Gegen-
verkehr möglich. Bei Blatt 60 ist der Abstand zur Stra-
ßenkante größer als die Fahrzeugbreite. Ist dies der
Fall, so wird im Folgenden untersucht, ob eine zweite
Straßenkante detektiert wurde. Bei Blatt 60 ist dies
der Fall. Bei Blatt 62 ist keine zweite Straßenkante
detektiert worden, damit ist Gegenverkehr möglich.
Falls bei Blatt 61 eine zweite Straßenkante detektiert
wurde, wird im Folgenden untersucht, ob der Abstand
zwischen den Straßenkanten größer oder kleiner als
die doppelte minimale Spurbreite ist. Bei Blatt 63 ist
der Abstand zwischen den Straßenkanten kleiner als
die doppelte Spurbreite, damit ist kein Gegenverkehr
möglich. Bei Blatt 64 ist der Abstand zwischen den
Straßenkanten größer als die doppelte Spurbreite,
damit ist Gegenverkehr möglich.

[0084] Im Anschluss an Blatt 56 wird untersucht, ob
der Abstand zwischen der detektierten rechten Spur-
markierung zur Straßenkante größer oder kleiner als
die doppelte minimale Spurbreite ist. Bei Blatt 66 ist
der Abstand kleiner als die doppelte Spurbreite, da-
mit ist kein Gegenverkehr möglich. Bei Blatt 65 ist der
Abstand größer als die doppelte Spurbreite. In die-
sem Fall wird untersucht, ob der Abstand zur Stra-
ßenkante größer oder kleiner als die Fahrzeugbrei-
te ist. Bei Blatt 67 ist der Abstand zur Straßenkan-
te kleiner als die Fahrzeugbreite, damit ist kein Ge-
genverkehr möglich. Bei Blatt 68 ist der Abstand zur
Straßenkante größer als die Fahrzeugbreite. Damit
ist Gegenverkehr möglich.

[0085] Falls bei Blatt 57 nur eine linke Fahrspurmar-
kierung detektiert wurde, wird anschließend unter-

sucht, ob eine zweite Straßenkante detektiert wurde.
Bei Blatt 69 wurde keine zweite Straßenkante detek-
tiert. Bei Blatt 70 wurde eine zweite Straßenkante de-
tektiert. Im Anschluss an Blatt 69 wird untersucht, ob
der Abstand der linken Fahrspurmarkierung zur Stra-
ßenkante größer oder kleiner als die Spurbreite ist.
Bei Blatt 71 ist der Abstand zwischen der linken Fahr-
spurmarkierung und der Straßenkante kleiner als die
Spurbreite. Bei Blatt 72 ist der Abstand der linken
Fahrspurmarkierung zur Straßenkante größer als die
Spurbreite, damit ist Gegenverkehr möglich.

[0086] Im Anschluss an Blatt 71 wird untersucht, ob
der Abstand zur Straßenkante größer oder kleiner als
die Fahrzeugbreite ist. Bei Blatt 74 ist der Abstand
zur Straßenkante kleiner als die Fahrzeugbreite, da-
mit ist kein Gegenverkehr möglich. Bei Blatt 73 ist der
Abstand zur Straßenkante größer als die Fahrzeug-
breite. Im Anschluss daran wird untersucht, ob der
Abstand zur Straßenkante größer oder kleiner ist als
die Spurbreite. Bei Blatt 76 ist der Abstand zur Stra-
ßenkante größer als die Spurbreite, damit ist Gegen-
verkehr möglich.

[0087] Bei Blatt 75 ist der Abstand zur Straßenkan-
te kleiner als die Spurbreite. In diesem Fall wird im
Folgenden untersucht, ob das betroffene Fahrzeug
nah oder entfernt von der Spur fährt. Diese Entschei-
dung kann mittels einer Schwellendistanz getroffen
werden. Bei Blatt 77 fährt das Fahrzeug dicht an
der Fahrspurmarkierung, damit ist kein Gegenver-
kehr möglich. Bei Blatt 78 fährt das Fahrzeug entfernt
von der Fahrspurmarkierung, damit ist Gegenverkehr
möglich.

[0088] Im Anschluss an Blatt 70 wird untersucht,
ob der Abstand zwischen den beiden Straßenkan-
ten größer oder kleiner als die doppelte minimale
Spurbreite ist. Bei Blatt 79 ist der Abstand zwischen
den Straßenkanten kleiner als die doppelte minimale
Spurbreite, damit ist kein Gegenverkehr möglich. In
Blatt 80 ist der Abstand zwischen den Straßenkanten
größer als die doppelte minimale Spurbreite. In die-
sem Fall wird das Entscheidungsverfahren bei Blatt
56 fortgesetzt.

[0089] Im Anschluss an Blatt 58, also die Detektion
von beiden Fahrspurmarkierungen, wird untersucht,
ob die Spurbreite korrekt ist. Bei Blatt 81 ist die Spur-
breite nicht korrekt. Bei Blatt 82 ist die Spurbreite kor-
rekt. Im Anschluss an Blatt 82 wird geprüft, ob der Ab-
stand von der linken Fahrspurmarkierung zur rechten
Straßenkante größer ist als die Spurbreite. Bei Blatt
90 ist der Abstand der linken Fahrspurmarkierung zur
Straßenkante kleiner als die Spurbreite, damit ist kein
Gegenverkehr möglich. Bei Blatt 91 ist der Abstand
der linken Fahrspurmarkierung zur Straßenkante grö-
ßer als die Spurbreite, damit ist Gegenverkehr mög-
lich.
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[0090] Im Anschluss an Blatt 81, also im Falle nicht
korrekter Spurbreite wird untersucht, ob die Fahrspur
zu eng oder zu breit ist. Bei Blatt 83 ist die Spur zu
eng, das Verfahren wird in diesem Fall bei Blatt 57
fortgesetzt. Bei Blatt 84 ist die Spur zu breit. In die-
sem Fall wird im Folgenden überprüft, ob das Fahr-
zeug in der Nähe einer der Fahrspurmarkierungen
fährt. Bei Blatt 86 fährt das Fahrzeug nahe der linken
Fahrspurmarkierung, in diesem Fall wird das Verfah-
ren bei Blatt 56 fortgesetzt. Bei Blatt 87 befindet sich
das Fahrzeug nahe der linken Fahrspurmarkierung.
In diesem Fall wird das Verfahren bei Blatt 57 fortge-
setzt.

[0091] Bei Blatt 85 befindet sich das Fahrzeug nicht
in der Nähe einer Fahrspurmarkierung. In diesem Fall
wird im Folgenden überprüft, ob der Abstand zur Stra-
ßenkante größer oder kleiner als die Fahrzeugbrei-
te ist. Bei Blatt 88 ist der Abstand kleiner als die
Fahrzeugbreite, in diesem Fall ist kein Gegenverkehr
möglich. Bei Blatt 89 ist der Abstand zur Straßenkan-
te größer als die Fahrzeugbreite, in diesem Fall ist
Gegenverkehr möglich.

[0092] Die Fig. 15 illustriert einzelne in dem in
der Fig. 14 gezeigten Baumdiagramm vorkommen-
de Fahrsituationen. Die obere Zeile betrifft dabei die
Situation, dass beide Fahrspurmarkierungen vorhan-
den sind. Die zweite Zeile betrifft die Situation, dass
nur eine linke Fahrspurmarkierung vorhanden ist. Die
dritte Zeile betrifft die Situation, dass nur eine rech-
te Fahrspurmarkierung vorhanden ist und die vierte
Zeile betrifft die Situation, dass keine Fahrspurmar-
kierung vorhanden ist. Die minimale Spurbreite wird
dabei als min LW bezeichnet und kann unter Berück-
sichtigung einer Sicherheitsmarge von 0,3 m festge-
legt werden als 2,6 m - 0,3 m. Die maximale Spurbrei-
te ist gekennzeichnet durch max LW und wird im fol-
genden Beispiel auf 4,6 m festgelegt. Die tatsächliche
Spurbreite wird als Ego LW bezeichnet. Sie entspricht
der gemessenen Spurbreite abzüglich einer Sicher-
heitsmarge von 0,3 m. Als Fahrzeugbreite kann bei-
spielsweise eine Breite von 1,8 m festgelegt werden.

[0093] Prinzipiell hängt die relevante bzw. entgegen-
gesetzte Seite von der Verkehrsrichtung, also ob es
sich um Rechtsverkehr oder Linksverkehr handelt,
ab. Bei Rechtverkehr gilt: die relevante Seite ist die
rechte Seite, die entgegensetzte Seite ist die linke
Seite (relevant = right, opposite = left). Bei Linksver-
kehr bezeichnet die relevante Seite die linke Seite,
die entgegengesetzte Seite die rechte Seite (relevant
= left, opposite = right).

[0094] Als korrekte Spurbreite kann eine Spurbreite
LW zwischen 2,6 und 4,4 m (2,6 m < LW < 4,4 m)
festgelegt werden. Als minimale Spurbreite kann ei-
ne Breite von 3,05 m, gegebenenfalls abzüglich eines
Reduktionsfaktors, festgelegt werden. Als Fahrzeug-
breite kann eine Breite von 1,8 m festgelegt werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
(1) unter Verwendung eines Fahrerassistenzsystems
(2), dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
die folgenden Schritte umfasst:
- für mindestens eine Fahrerassistenzsystem-Funkti-
on wird mindestens ein auf die Fahrzeugumgebung
bezogenes Kriterium für eine Adaption der Fahreras-
sistenzsystem-Funktion festgelegt (5),
- eine Anzahl an Merkmalen der Umgebung des Fahr-
zeugs wird detektiert (6),
- eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen mindes-
tens eines Kriteriums wird auf der Grundlage einer
Kombination der detektierten Merkmale abgeschätzt
(7), und
- die der Fahrerassistenzsystem-Funktion wird auf
der Grundlage der abgeschätzten Wahrscheinlichkeit
adaptiert(8).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fahrerassistenzsystem-Funkti-
on adaptiert wird, wenn die abgeschätzte Wahr-
scheinlichkeit einen Schwellenwert unterschreitet
oder überschreitet.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Adaptieren um-
fasst, dass die Fahrerassistenzsystem-Funktion als
verfügbar festgelegt wird und/oder kalibriert wird und/
oder konfiguriert wird und/oder vollständig oder teil-
weise deaktiviert wird.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahreras-
sistenzsystem (2) mindestens einen Sensor (4) um-
fasst und mindestens ein Merkmal der Umgebung
des Kraftfahrzeugs durch den mindestens einen Sen-
sor (4) des Fahrerassistenzsystems detektiert wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Ultraschallsen-
sor und/oder ein Radarsensor und/oder eine Kame-
ra und/oder ein Lidarsensor und/oder ein Sonarsen-
sor und/oder ein Mittel zum Erfassen von elektroni-
schen Horizont-Informationen zum Detektieren von
Merkmalen der Umgebung des Fahrzeugs verwendet
werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens ei-
ne Kriterium umfasst:
- Aufkommen von Gegenverkehr und/oder
- Zulässigkeit von Fußgängerverkehr auf der Fahr-
bahn und/oder
- Vorhandensein von Fußgängern auf der Fahrbahn
und/oder
- Zulässigkeit von Zweiradverkehr auf der Fahrbahn
und/oder
- Vorhandensein von Zweirädern auf der Fahrbahn.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl an Merk-
malen der Umgebung des Fahrzeugs umfassen:
- eine einen Schwellenwert überschreitende Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs und/oder
- eine einen Schwellenwert überschreitende Zielge-
schwindigkeit des Fahrzeugs und/oder
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Fuß-
gänger und/oder
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Fahr-
rad und/oder
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Mo-
torrad und/oder
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Mo-
ped und/oder
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Mo-
torroller und/oder
- Vorliegen von detektiertem Gegenverkehr und/oder
- Vorliegen eines einen Schwellenwert überschreiten-
den lateralen Abstandes des Fahrzeugs zu Gegen-
verkehr und/oder
- Vorliegen einer strukturellen Trennung zwischen
Fahrbahnen und/oder
- Vorliegen einer Straßenkante und/oder
- Vorliegen einer belegten benachbarten Fahrspur
und/oder
- Vorliegen einer doppelten Fahrstreifenbegrenzung
und/oder
- Vorliegen eines detektierten Autobahnstraßenschil-
des und/oder
- Vorliegen eines detektierten Geschwindigkeitsbe-
grenzungsschildes.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Fahrerassistenzsystem-Funktion eine Stauassis-
tenz-Funktion umfasst und/oder eine Autobahn-As-
sistenz-Funktion umfasst und/oder eine Abstandsre-
geltempomat-Funktion umfasst und/oder eine Fern-
licht-Assistenz-Funktion umfasst und/oder das Fah-
ren ohne Hände am Lenkrad (Hands off driving) er-
laubt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Fahrer ein Warnsignal angezeigt
wird, welches dem Fahrer das Ende der Verfügbar-
keit der Funktion des Fahrens ohne Hände am Lenk-
rad mitteilt, und im Rahmen des Verfahrens die Zeit
zwischen der Anzeige einzelner Warnsignale verlän-
gert wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass für eine Adaption
einer Stauassistenz-Funktion und/oder einer Auto-
bahn-Assistenz-Funktion die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten von Gegenverkehr und/oder das Auf-
treten von Fußgängern die Merkmale:
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Fuß-
gänger,
- kein Vorliegen von detektiertem Gegenverkehr,
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- Vorliegen eines einen Schwellenwert überschreiten-
den lateralen Abstandes des Fahrzeugs zu Gegen-
verkehr,
- Vorliegen einer strukturellen Trennung zwischen
Fahrbahnen und/oder
- Vorliegen einer Straßenkante, und
- Vorliegen einer belegten benachbarten Fahrspur
miteinander kombiniert werden.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass für eine Adapti-
on einer Abstandsregeltempomat-Funktion die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten von Zweirädern und/
oder das Auftreten von Fußgängern vor dem Kraft-
fahrzeug die Merkmale:
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Fuß-
gänger,
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Fahr-
rad,
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Mo-
torrad und/oder Moped und/oder Motorroller und/
oder Cityroller, und
- Vorliegen von mindestens einem detektierten Auto-
bahnschild miteinander kombiniert werden.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass für eine Adapti-
on einer Fernlicht-Assistenz-Funktion eine Kombina-
tion von Merkmalen erfolgt um zwischen Umgebun-
gen des Kraftfahrzeugs zu unterscheiden, die sich in-
nerhalb oder außerhalb einer Ortschaft befinden.

13.    Vorrichtung zur Adaption mindestens ei-
ner Fahrerassistenzsystem-Funktion eines Kraftfahr-
zeugs (1) auf der Grundlage von Eigenschaften
der Umgebung des Kraftfahrzeugs (1), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung dazu ausgelegt
ist ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12
auszuführen.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung
- mindestens einen Sensor (4) zum Detektieren von
Merkmalen der Umgebung des Kraftfahrzeugs,
- ein Mittel (3) zum Abschätzen einer Wahrscheinlich-
keit für das Vorliegen mindestens eines Kriteriums
für eine Adaption der Fahrerassistenzsystem-Funkti-
on auf der Grundlage einer Kombination detektierter
Merkmale und
- ein Mittel (3) zur Adaption der Fahrerassistenzsys-
tem-Funktion auf der Grundlage der abgeschätzten
Wahrscheinlichkeit umfasst.

15.    Kraftfahrzeug (1), welches mindestens eine
Fahrerassistenzsystem-Funktion und eine Vorrich-
tung nach einem der Ansprüche 13 oder 14 umfasst.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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